
Ltg.-268/S-5/11-2004 

 

 

 

A n t r a g  

des 

WIRTSCHAFTS- UND FINANZ-AUSSCHUSSES 

 

über die Vorlage der Landesregierung betreffend NÖ Landesberufsschulen, Bauprogramm und 

technisches Innovationsprogramm. 

 

 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

 

„1) Die Durchführung des Technischen Innovationsprogrammes und des Bauprogrammes für 

die NÖ Landesberufsschulen 

 

 Amstetten     
 Neubau Schule und Schülerheim    
       
 Baden     
 Generalsanierung Wirtschaftstrakt    
 und Schülerheim EG    
     

 Langenlois    
 Generalsanierung Schule     
       

 Neunkirchen    
 Generalsanierung Wirtschaftstrakt    
 und Brandschutzmaßnahmen Schülerheim     
       

 Schrems     
 Generalsanierung Steinmetzwerkstätte    
       

 Stockerau I    
 Schulzubau, Sport- und Außenanlagen     
       

 Theresienfeld    
 Sanierung Außenanlagen u. Schulfassade   
       

 Waldegg     



 Schülerheimneubau und     
 Einbau von Servierräumen      
       

 Wr. Neustadt    
 Sanierung Fassade, Verbindungsbereiche,    
 Innenhofbereich und Außenanlage     
       

mit Schätzkosten in einer Gesamthöhe von € 50 Mio. exkl. USt., Preisbasis 8/2003, inkl. 3 

% Projektmanagementkosten wird grundsätzlich genehmigt. 

 

 2) Der Anwendung einer Sonderfinanzierung für das Bauprogramm und technische 

Innovationsprogramm wird zugestimmt. 

 

Bei einer Sonderfinanzierung der Gesamtkosten in Höhe von € 50 Mio., exkl. USt., Preisbasis 

8/2003, entfallen auf die 

   Immobilien  €  42,642.000,- exkl. USt. und 

Mobilien  €    7,358.000,- exkl. USt. 

Das bedeutet Rückzahlungsraten für die Sonderfinanzierung bei einem angenommenen 

durchschnittlichen Zinssatz von 4 % und unter Annahme eines Modells auf Leasingbasis 

voraussichtlich für die 

  Immobilien €   3,081.091,--  jährlich durch 25 Jahre hindurch und 

  Mobilien €   1,353.595 ,-- jährlich durchschnittlich durch 7 Jahre hindurch 

 

Die Rückzahlungsraten verstehen sich inkl. USt. und Kaution. 

 

Erstfälligkeit der Raten: voraussichtlich etappenweise ab 2006. 

 

Die finanzielle Bedeckung der Rückzahlungsraten erfolgt bei VA 1/220589, vorbehaltlich der 

Genehmigung der Landesvoranschläge durch den NÖ Landtag. 

 

 3)  Die NÖ Landesregierung wird ermächtigt, die zur Durchführung des Beschlusses erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen.“ 

 

FINDEIS HINTERHOLZER 

Berichterstatter Obfrau 

 


